
RICHTLINIE 2008/115/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES

vom 16. Dezember 2008

über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger
Drittstaatsangehöriger

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER
EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 63 Absatz 3 Buch-
stabe b,

auf Vorschlag der Kommission,

gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags (1),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Auf seiner Tagung vom 15. und 16. Oktober 1999 in
Tampere hat der Europäische Rat ein kohärentes Konzept
im Bereich Migration und Asyl festgelegt, das die Schaf
fung eines gemeinsamen Asylsystems, eine Politik der
legalen Einwanderung und die Bekämpfung der illegalen
Einwanderung umfasst.

(2) Auf seiner Tagung am 4. und 5. November 2004 in
Brüssel forderte der Europäische Rat zur Festlegung einer
wirksamen Rückkehr- und Rückübernahmepolitik auf, die
auf gemeinsamen Normen beruht, die gewährleisten, dass
die betreffenden Personen unter vollständiger Achtung
der Grundrechte auf menschenwürdige Weise zurückge
führt werden.

(3) Das Ministerkomitee des Europarates hat am 4. Mai 2005
„20 Leitlinien zur Frage der erzwungenen Rückkehr“ an
genommen.

(4) Eine wirksame Rückkehrpolitik als notwendiger Bestand
teil einer gut geregelten Migrationspolitik muss mit
klaren, transparenten und fairen Vorschriften unterlegt
werden.

(5) Mit dieser Richtlinie sollte eine Reihe von horizontalen
Vorschriften eingeführt werden, die für sämtliche Dritt
staatsangehörige gelten, die die Voraussetzungen für die
Einreise in einen Mitgliedstaat oder den dortigen Aufent
halt nicht oder nicht mehr erfüllen.

(6) Die Mitgliedstaaten sollten gewährleisten, dass der illegale
Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Wege eines fai
ren und transparenten Verfahrens beendet wird. Im Ein
klang mit allgemeinen Grundsätzen des EU-Rechts sollten
Entscheidungen gemäß dieser Richtlinie auf Grundlage
des Einzelfalls und anhand objektiver Kriterien getroffen
werden, was bedeutet, dass die Erwägungen über den
bloßen Tatbestand des illegalen Aufenthalts hinausreichen

sollten. Wenn die Mitgliedstaaten Standardformulare für
Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr (nämlich
Rückkehrentscheidungen sowie — gegebenenfalls — Ent
scheidungen über ein Einreiseverbot oder eine Abschie
bung) verwenden, sollten sie diesen Grundsatz wahren
und alle anwendbaren Bestimmungen dieser Richtlinie
strikt beachten.

(7) Die Notwendigkeit gemeinschaftlicher und bilateraler
Rückübernahmeabkommen mit Drittländern zur Erleich
terung des Rückkehrprozesses wird hervorgehoben. Die
internationale Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern
in allen Phasen des Rückkehrprozesses ist eine Voraus
setzung für die Erzielung nachhaltiger Rückführungen.

(8) Anerkanntermaßen haben die Mitgliedstaaten das Recht,
die Rückkehr illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger si
cherzustellen, unter der Voraussetzung, dass faire und
effiziente Asylsysteme vorhanden sind, die den Grundsatz
der Nichtzurückweisung in vollem Umfang achten.

(9) Gemäß der Richtlinie 2005/85/EG des Rates vom 1. De
zember 2005 über Mindestnormen für Verfahren in den
Mitgliedstaaten zur Zuerkennung und Aberkennung der
Flüchtlingseigenschaft (2) sollten Drittstaatsangehörige, die
in einem Mitgliedstaat Asyl beantragt haben, so lange
nicht als illegal im Hoheitsgebiet des betreffenden Mit
gliedstaats aufhältige Person gelten, bis eine abschlägige
Entscheidung über den Antrag oder eine Entscheidung,
mit der sein Aufenthaltsrecht als Asylbewerber beendet
wird, bestandskräftig geworden ist.

(10) Besteht keine Veranlassung zu der Annahme, dass das
Rückkehrverfahren dadurch gefährdet wird, ist die frei
willige Rückkehr der Rückführung vorzuziehen, wobei
eine Frist für die freiwillige Ausreise gesetzt werden sollte.
Eine Verlängerung der Frist für die freiwillige Ausreise
sollte vorgesehen werden, wenn dies aufgrund der beson
deren Umstände eines Einzelfalls als erforderlich erachtet
wird. Zur Förderung der freiwilligen Rückkehr sollten die
Mitgliedstaaten eine verstärkte Rückkehrhilfe und -bera
tung gewähren und die einschlägigen vom Europäischen
Rückkehrfonds gebotenen Finanzierungsmöglichkeiten
optimal nutzen.

(11) Um die Interessen der Betroffenen wirksam zu schützen,
sollte für Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr eine
Reihe gemeinsamer rechtlicher Mindestgarantien gelten.
Personen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen,
sollten die erforderliche Prozesskostenhilfe erhalten. Die
Mitgliedstaaten sollten in ihrem einzelstaatlichen Recht
festlegen, in welchen Fällen Prozesskostenhilfe als erfor
derlich gelten soll.
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(12) Die Situation von Drittstaatsangehörigen, die sich un
rechtmäßig im Land aufhalten, aber noch nicht abgescho
ben werden können, sollte geregelt werden. Die Festle
gungen hinsichtlich der Sicherung des Existenzminimums
dieser Personen sollten nach Maßgabe der einzelstaatli
chen Rechtsvorschriften getroffen werden. Die betreffen
den Personen sollten eine schriftliche Bestätigung erhal
ten, damit sie im Falle administrativer Kontrollen oder
Überprüfungen ihre besondere Situation nachweisen kön
nen. Die Mitgliedstaaten sollten hinsichtlich der Gestal
tung und des Formats der schriftlichen Bestätigung über
einen breiten Ermessensspielraum verfügen und auch die
Möglichkeit haben, sie in aufgrund dieser Richtlinie ge
troffene Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr auf
zunehmen.

(13) Der Rückgriff auf Zwangsmaßnahmen sollte im Hinblick
auf die eingesetzten Mittel und die angestrebten Ziele
ausdrücklich den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit
und der Wirksamkeit unterliegen. Für den Fall einer
Rückführung sollten Mindestverhaltensregeln aufgestellt
werden; dabei ist die Entscheidung 2004/573/EG des Ra
tes vom 29. April 2004 betreffend die Organisation von
Sammelflügen zur Rückführung von Drittstaatsangehöri
gen, die individuellen Rückführungsmaßnahmen unterlie
gen, aus dem Hoheitsgebiet von zwei oder mehr Mit
gliedstaaten (1) zu berücksichtigen. Die Mitgliedstaaten
sollten über verschiedene Möglichkeiten verfügen, Rück
führungen zu überwachen.

(14) Die Wirkung der einzelstaatlichen Rückführungsmaßnah
men sollte durch die Einführung eines Einreiseverbots,
das die Einreise in das Hoheitsgebiet sämtlicher Mitglied
staaten und den dortigen Aufenthalt verbietet, europä
ischen Zuschnitt erhalten. Die Dauer des Einreiseverbots
sollte in Anbetracht der jeweiligen Umstände des Einzel
falls festgesetzt werden und im Regelfall fünf Jahre nicht
überschreiten. In diesem Zusammenhang sollte der Um
stand, dass die betreffenden Drittstaatsangehörigen bereits
Gegenstand von mehr als einer Rückkehrentscheidung
oder Abschiebungsanordnung gewesen oder während ei
nes Einreiseverbots in das Hoheitsgebiet eines Mitglied
staats eingereist sind, besonders berücksichtigt werden.

(15) Die Mitgliedstaaten sollten entscheiden können, ob die
mit der Überprüfung von Entscheidungen in Bezug auf
die Rückkehr befasste Prüfinstanz befugt ist, eine eigene
Entscheidung in Bezug auf die Rückkehr zu erlassen, die
die ursprüngliche Entscheidung ersetzt.

(16) Das Mittel der Inhaftnahme für die Zwecke der Abschie
bung sollte nur begrenzt zum Einsatz kommen und
sollte im Hinblick auf die eingesetzten Mittel und die
angestrebten Ziele dem Grundsatz der Verhältnismäßig
keit unterliegen. Eine Inhaftnahme ist nur gerechtfertigt,
um die Rückkehr vorzubereiten oder die Abschiebung
durchzuführen und wenn weniger intensive Zwangsmaß
nahmen ihren Zweck nicht erfüllen.

(17) In Haft genommene Drittstaatsangehörige sollten eine
menschenwürdige Behandlung unter Beachtung ihrer
Grundrechte und im Einklang mit dem Völkerrecht und
dem innerstaatlichen Recht erfahren. Unbeschadet des

ursprünglichen Aufgriffs durch Strafverfolgungsbehörden,
für den einzelstaatliche Rechtsvorschriften gelten, sollte
die Inhaftierung grundsätzlich in speziellen Hafteinrich
tungen erfolgen.

(18) Die Mitgliedstaaten sollten unmittelbaren Zugang zu In
formationen über Einreiseverbote anderer Mitgliedstaaten
erhalten. Dieser Informationsaustausch sollte in Überein
stimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1987/2006 des
Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezem
ber 2006 über die Einrichtung, den Betrieb und die Nut
zung des Schengener Informationssystems der zweiten
Generation (SIS II) (2) erfolgen.

(19) Die Umsetzung dieser Richtlinie sollte mit der Zusam
menarbeit zwischen den auf allen Ebenen am Rückkehr
prozess beteiligten Institutionen und dem Austausch und
der Förderung bewährter Praktiken einhergehen und so
mit einen europäischen Mehrwert schaffen.

(20) Da das Ziel dieser Richtlinie, nämlich die Festlegung ge
meinsamer Vorschriften zu Fragen der Rückkehr, der Ab
schiebung, der Anwendung von Zwangsmaßnahmen, der
Inhaftnahme und der Einreiseverbote, auf Ebene der Mit
gliedstaaten nicht in zufrieden stellender Weise verwirk
licht werden kann und daher wegen seines Umfangs und
seiner Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene zu er
reichen ist, kann die Gemeinschaft im Einklang mit dem
in Artikel 5 des EG-Vertrags niedergelegten Subsidiaritäts
prinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben
Artikel genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
geht diese Richtlinie nicht über das für die Erreichung
dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.

(21) Die Mitgliedstaaten sollten die Bestimmungen dieser
Richtlinie ohne Diskriminierung aufgrund des Ge
schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder
sozialen Abstammung, der genetischen Merkmale, der
Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der po
litischen oder sonstigen Überzeugungen, der Zugehörig
keit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der
Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen
Ausrichtung umsetzen.

(22) In Übereinstimmung mit dem Übereinkommen der Ver
einten Nationen über die Rechte des Kindes von 1989
sollten die Mitgliedstaaten bei der Durchführung dieser
Richtlinie insbesondere das „Wohl des Kindes“ im Auge
behalten. In Übereinstimmung mit der Europäischen
Konvention zum Schutze der Menschenrechte und der
Grundfreiheiten sollte bei der Umsetzung dieser Richtli
nie der Schutz des Familienlebens besonders beachtet
werden.

(23) Die Anwendung dieser Richtlinie erfolgt unbeschadet der
Verpflichtungen, die sich aus dem Genfer Abkommen
über die Rechtsstellung der Flüchtlinge vom 28. Juli
1951 in der durch das New Yorker Protokoll vom 31. Ja
nuar 1967 geänderten Fassung ergeben.

(24) Die Richtlinie wahrt die Grundrechte und Grundsätze, die
vor allem in der Charta der Grundrechte der Europä
ischen Union verankert sind.
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(25) Dänemark beteiligt sich gemäß den Artikeln 1 und 2 des
dem Vertrag über die Europäische Union und dem Ver
trag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft bei
gefügten Protokolls über die Position Dänemarks nicht
an der Annahme dieser Richtlinie und ist weder durch
diese Richtlinie gebunden noch zu ihrer Anwendung ver
pflichtet. Da die Richtlinie jedoch den Schengen-Besitz
stand nach den Bestimmungen des Dritten Teils Titel IV
im Dritten Teil des Vertrags zur Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft insofern ergänzt, als sie auf Dritt
staatsangehörige anwendbar ist, die die Einreisevorausset
zungen gemäß dem Schengener Grenzkodex (1) nicht
oder nicht mehr erfüllen, beschließt Dänemark gemäß
Artikel 5 des genannten Protokolls innerhalb von sechs
Monaten nach Annahme dieser Richtlinie, ob es die
Richtlinie in innerstaatliches Recht umsetzt.

(26) Soweit diese Richtlinie auf Drittstaatsangehörige anwend
bar ist, die die Einreisevoraussetzungen gemäß dem
Schengener Grenzkodex nicht oder nicht mehr erfüllen,
stellt diese Richtlinie gemäß dem Beschluss 2000/365/EG
des Rates vom 29. Mai 2000 zum Antrag des Vereinigten
Königreichs Großbritannien und Nordirland, einzelne Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands auf es anzuwen
den (2) eine Weiterentwicklung von Bestimmungen des
Schengen-Besitzstands dar, an denen sich das Vereinigte
Königreich nicht beteiligt; ferner beteiligt sich das Verei
nigte Königreich gemäß den Artikeln 1 und 2 und unbe
schadet des Artikels 4 des dem Vertrag über die Europä
ische Union und dem Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Gemeinschaft beigefügten Protokolls über die Po
sition des Vereinigten Königreichs und Irlands nicht an
der Annahme dieser Richtlinie, die daher für das Verei
nigte Königreich in allen ihren Teilen nicht bindend oder
anwendbar ist.

(27) Soweit diese Richtlinie auf Drittstaatsangehörige anwend
bar ist, die die Einreisevoraussetzungen gemäß dem
Schengener Grenzkodex nicht oder nicht mehr erfüllen,
stellt diese Richtlinie gemäß dem Beschluss 2002/192/EG
des Rates vom 28. Februar 2002 zum Antrag Irlands auf
Anwendung einzelner Bestimmungen des Schengen-Be
sitzstands auf Irland (3) eine Weiterentwicklung von Be
stimmungen des Schengen-Besitzstands dar, an denen
sich Irland nicht beteiligt; ferner beteiligt sich Irland ge
mäß den Artikeln 1 und 2 und unbeschadet des Artikels
4 des dem Vertrag über die Europäische Union und dem
Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft
beigefügten Protokolls über die Position des Vereinigten
Königreichs und Irlands nicht an der Annahme dieser
Richtlinie, die daher für Irland in allen ihren Teilen nicht
bindend oder anwendbar ist.

(28) Für Island und Norwegen stellt diese Richtlinie — soweit
sie auf Drittstaatsangehörige anwendbar ist, die die Ein
reisevoraussetzungen gemäß dem Schengener Grenzko
dex nicht oder nicht mehr erfüllen — eine Weiterent
wicklung von Bestimmungen des Schengen-Besitzstands
im Sinne des Übereinkommens zwischen dem Rat der

Europäischen Union sowie der Republik Island und dem
Königreich Norwegen über die Assoziierung der beiden
letztgenannten Staaten bei der Umsetzung, Anwendung
und Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in
den in Artikel 1 Buchstabe C des Beschlusses
1999/437/EG des Rates (4) zum Erlass bestimmter
Durchführungsbestimmungen zu diesem Übereinkom
men genannten Bereich fallen.

(29) Für die Schweiz stellt diese Richtlinie — soweit sie auf
Drittstaatsangehörige anwendbar ist, die die Einreisevo
raussetzungen gemäß dem Schengener Grenzkodex nicht
oder nicht mehr erfüllen — eine Weiterentwicklung von
Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Abkommens zwischen der Europäischen Union, der Eu
ropäischen Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidge
nossenschaft über die Assoziierung der Schweizerischen
Eidgenossenschaft bei der Umsetzung, Anwendung und
Entwicklung des Schengen-Besitzstands dar, die in den in
Artikel 1 Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG in
Verbindung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/146/EG
des Rates (5) über den Abschluss des Abkommens im
Namen der Europäischen Gemeinschaft genannten Be
reich fallen.

(30) Für Liechtenstein stellt diese Richtlinie — soweit sie auf
Drittstaatsangehörige anwendbar ist, die die Einreisevo
raussetzungen gemäß dem Schengener Grenzkodex nicht
oder nicht mehr erfüllen — eine Weiterentwicklung von
Bestimmungen des Schengen-Besitzstands im Sinne des
Protokolls zwischen der Europäischen Union, der Europä
ischen Gemeinschaft, der Schweizerischen Eidgenossen
schaft und dem Fürstentum Liechtenstein über den Bei
tritt des Fürstentums Liechtenstein zu dem Abkommen
zwischen der Europäischen Union, der Europäischen
Gemeinschaft und der Schweizerischen Eidgenossenschaft
über die Assoziierung der Schweizerischen Eidgenossen
schaft bei der Umsetzung, Anwendung und Entwicklung
des Schengen-Besitzstands dar, die in den in Artikel 1
Buchstabe C des Beschlusses 1999/437/EG in Verbin
dung mit Artikel 3 des Beschlusses 2008/261/EG des
Rates (6) über die Unterzeichnung im Namen der Europä
ischen Gemeinschaft und die vorläufige Anwendung ei
niger Bestimmungen dieses Protokolls genannten Bereich
fallen —

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN:

KAPITEL I

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

Diese Richtlinie enthält gemeinsame Normen und Verfahren, die
in den Mitgliedstaaten bei der Rückführung illegal aufhältiger
Drittstaatsangehöriger im Einklang mit den Grundrechten als
allgemeinen Grundsätzen des Gemeinschafts- und des Völker
rechts, einschließlich der Verpflichtung zum Schutz von Flücht
lingen und zur Achtung der Menschenrechte, anzuwenden sind.
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Artikel 2

Anwendungsbereich

(1) Diese Richtlinie findet Anwendung auf illegal im Hoheits
gebiet eines Mitgliedstaats aufhältige Drittstaatsangehörige.

(2) Die Mitgliedstaaten können beschließen, diese Richtlinie
nicht auf Drittstaatsangehörige anzuwenden:

a) die einem Einreiseverbot nach Artikel 13 des Schengener
Grenzkodex unterliegen oder die von den zuständigen Be
hörden in Verbindung mit dem illegalen Überschreiten der
Außengrenze eines Mitgliedstaats auf dem Land-, See- oder
Luftwege aufgegriffen bzw. abgefangen werden und die nicht
anschließend die Genehmigung oder das Recht erhalten ha
ben, sich in diesem Mitgliedstaat aufzuhalten;

b) die nach einzelstaatlichem Recht aufgrund einer strafrecht
lichen Sanktion oder infolge einer strafrechtlichen Sanktion
rückkehrpflichtig sind oder gegen die ein Auslieferungsver
fahren anhängig ist.

(3) Diese Richtlinie findet keine Anwendung auf Personen,
die das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr nach
Artikel 2 Absatz 5 des Schengener Grenzkodex genießen.

Artikel 3

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Richtlinie bezeichnen die Ausdrücke

1. „Drittstaatsangehörige“: alle Personen, die nicht Unionsbürger
im Sinne von Artikel 17 Absatz 1 EG-Vertrag sind und die
nicht das Gemeinschaftsrecht auf freien Personenverkehr
nach Artikel 2 Absatz 5 des Schengener Grenzkodex genie
ßen;

2. „illegaler Aufenthalt“: die Anwesenheit von Drittstaatsange
hörigen, die nicht oder nicht mehr die Einreisevoraussetzun
gen nach Artikel 5 des Schengener Grenzkodex oder andere
Voraussetzungen für die Einreise in einen Mitgliedstaat oder
den dortigen Aufenthalt erfüllen, im Hoheitsgebiet dieses
Mitgliedstaats;

3. „Rückkehr“: die Rückreise von Drittstaatsangehörigen — in
freiwilliger Erfüllung einer Rückkehrverpflichtung oder er
zwungener Rückführung — in

— deren Herkunftsland oder

— ein Transitland gemäß gemeinschaftlichen oder bilatera
len Rückübernahmeabkommen oder anderen Vereinba
rungen oder

— ein anderes Drittland, in das der betreffende Drittstaats
angehörige freiwillig zurückkehren will und in dem er
aufgenommen wird;

4. „Rückkehrentscheidung“: die behördliche oder richterliche
Entscheidung oder Maßnahme mit der der illegale Aufenthalt
von Drittstaatsangehörigen festgestellt und eine Rückkehrver
pflichtung auferlegt oder festgestellt wird;

5. „Abschiebung“: die Vollstreckung der Rückkehrverpflichtung,
d.h. die tatsächliche Verbringung aus dem Mitgliedsstaat;

6. „Einreiseverbot“: die behördliche oder richterliche Entschei
dung oder Maßnahme, mit der die Einreise in das Hoheits
gebiet der Mitgliedstaaten und der dortige Aufenthalt für
einen bestimmten Zeitraum untersagt wird und die mit einer
Rückkehrentscheidung einhergeht;

7. „Fluchtgefahr“: das Vorliegen von Gründen im Einzelfall, die
auf objektiven, gesetzlich festgelegten Kriterien beruhen und
zu der Annahme Anlass geben, dass sich Drittstaatsangehö
rige einem Rückkehrverfahren durch Flucht entziehen könn
ten;

8. „freiwillige Ausreise“: die Erfüllung der Rückkehrverpflich
tung innerhalb der dafür in der Rückkehrentscheidung fest
gesetzten Frist;

9. „schutzbedürftige Personen“: Minderjährige, unbegleitete Min
derjährige, Menschen mit Behinderungen, ältere Menschen,
Schwangere, Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern
und Personen, die Folter, Vergewaltigung oder sonstige
schwere Formen psychischer, physischer oder sexueller Ge
walt erlitten haben.

Artikel 4

Günstigere Bestimmungen

(1) Von dieser Richtlinie unberührt bleiben günstigere Be
stimmungen von

a) bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen zwischen der
Gemeinschaft oder der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaa
ten und einem Drittland oder mehreren Drittländern;

b) bilateralen oder multilateralen Vereinbarungen zwischen ei
nem Mitgliedstaat oder mehreren Mitgliedstaaten und einem
Drittland oder mehreren Drittländern.

(2) Von dieser Richtlinie unberührt bleibt jede im gemein
schaftlichen Besitzstand auf dem Gebiet Asyl und Einwanderung
festgelegte Bestimmung, die für Drittstaatsangehörige günstiger
sein kann.

(3) Diese Richtlinie berührt nicht das Recht der Mitgliedstaa
ten, Vorschriften zu erlassen oder beizubehalten, die für Perso
nen, auf die die Richtlinie Anwendung findet, günstiger sind,
sofern diese Vorschriften mit der Richtlinie im Einklang stehen.
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(4) In Bezug auf die nach Artikel 2 Absatz 2 Buchstabe a
vom Anwendungsbereich dieser Richtlinie ausgenommenen
Drittstaatsangehörigen verfahren die Mitgliedstaaten wie folgt;
sie:

a) stellen sicher, dass diese nicht eine weniger günstige Behand
lung erfahren oder ihnen nicht ein geringeres Maß an Schutz
gewährt wird, als dies in Artikel 8 Absätze 4 und 5 (Be
schränkung der Anwendung von Zwangsmaßnahmen), Arti
kel 9 Absatz 2 Buchstabe a (Aufschub der Abschiebung),
Artikel 14 Absatz 1 Buchstaben b und d (medizinische Not
versorgung und Berücksichtigung der Bedürfnisse schutzbe
dürftiger Personen) und Artikel 16 und 17 (Haftbedingun
gen) vorgesehen ist, und

b) halten den Grundsatz der Nichtzurückweisung ein.

Artikel 5

Grundsatz der Nichtzurückweisung, Wohl des Kindes,
familiäre Bindungen und Gesundheitszustand

Bei der Umsetzung dieser Richtlinie berücksichtigen die Mit
gliedstaaten in gebührender Weise:

a) das Wohl des Kindes,

b) die familiären Bindungen,

c) den Gesundheitszustand der betreffenden Drittstaatsangehö
rigen,

und halten den Grundsatz der Nichtzurückweisung ein.

KAPITEL II

BEENDIGUNG DES ILLEGALEN AUFENTHALTS

Artikel 6

Rückkehrentscheidung

(1) Unbeschadet der Ausnahmen nach den Absätzen 2 bis 5
erlassen die Mitgliedstaaten gegen alle illegal in ihrem Hoheits
gebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen eine Rückkehrentschei
dung.

(2) Drittstaatsangehörige, die sich illegal im Hoheitsgebiet ei
nes Mitgliedstaats aufhalten und Inhaber eines gültigen Aufent
haltstitels oder einer sonstigen Aufenthaltsberechtigung eines
anderen Mitgliedstaats sind, sind zu verpflichten, sich unverzüg
lich in das Hoheitsgebiet dieses anderen Mitgliedstaats zu be
geben. Kommen die betreffenden Drittstaatsangehörigen dieser
Verpflichtung nicht nach, oder ist die sofortige Ausreise des
Drittstaatsangehörigen aus Gründen der öffentlichen Ordnung
oder der nationalen Sicherheit geboten, so findet Absatz 1 An
wendung.

(3) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, eine Rück
kehrentscheidung gegen illegal in ihrem Gebiet aufhältige Dritt
staatsangehörige zu erlassen, wenn diese Personen von einem
anderen Mitgliedstaat aufgrund von zum Zeitpunkt des Inkraft
tretens dieser Richtlinie geltenden bilateralen Abkommen oder
Vereinbarungen wieder aufgenommen wird. In einem solchen

Fall wendet der Mitgliedstaat, der die betreffenden Drittstaatsan
gehörigen wieder aufgenommen hat, Absatz 1 an.

(4) Die Mitgliedstaaten können jederzeit beschließen, illegal
in ihrem Hoheitsgebiet aufhältigen Drittstaatsangehörigen wegen
Vorliegen eines Härtefalls oder aus humanitären oder sonstigen
Gründen einen eigenen Aufenthaltstitel oder eine sonstige Auf
enthaltsberechtigung zu erteilen. In diesem Fall wird keine
Rückkehrentscheidung erlassen. Ist bereits eine Rückkehrent
scheidung ergangen, so ist diese zurückzunehmen oder für die
Gültigkeitsdauer des Aufenthaltstitels oder der sonstigen Aufent
haltsberechtigung auszusetzen.

(5) Ist ein Verfahren anhängig, in dem über die Verlängerung
des Aufenthaltstitels oder einer anderen Aufenthaltsberechtigung
von illegal im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats aufhältigen
Drittstaatsangehörigen entschieden wird, so prüft dieser Mit
gliedstaat unbeschadet des Absatzes 6, ob er vom Erlass einer
Rückkehrentscheidung absieht, bis das Verfahren abgeschlossen
ist.

(6) Durch diese Richtlinie sollen die Mitgliedstaaten nicht
daran gehindert werden, entsprechend ihren innerstaatlichen
Rechtsvorschriften und unbeschadet der nach Kapitel III und
nach anderen einschlägigen Bestimmungen des Gemeinschafts
rechts und des einzelstaatlichen Rechts verfügbaren Verfahrens
garantien mit einer einzigen behördlichen oder richterlichen
Entscheidung eine Entscheidung über die Beendigung eines lega
len Aufenthalts sowie eine Rückkehrentscheidung und/oder eine
Entscheidung über eine Abschiebung und/oder ein Einreisever
bot zu erlassen.

Artikel 7

Freiwillige Ausreise

(1) Eine Rückkehrentscheidung sieht unbeschadet der Aus
nahmen nach den Absätzen 2 und 4 eine angemessene Frist
zwischen sieben und 30 Tagen für die freiwillige Ausreise vor.
Die Mitgliedstaaten können in ihren innerstaatlichen Rechtsvor
schriften vorsehen, dass diese Frist nur auf Antrag der betref
fenden Drittstaatsangehörigen eingeräumt wird. In einem sol
chen Fall unterrichtet der Mitgliedstaat die betreffenden Dritts
taatsangehörigen davon, dass die Möglichkeit besteht, einen sol
chen Antrag zu stellen.

Die Frist nach Unterabsatz 1 steht einer früheren Ausreise der
betreffenden Drittstaatsangehörigen nicht entgegen.

(2) Die Mitgliedstaaten verlängern — soweit erforderlich —

die Frist für die freiwillige Ausreise unter Berücksichtigung der
besonderen Umstände des Einzelfalls — wie etwa Aufenthalts
dauer, Vorhandensein schulpflichtiger Kinder und das Bestehen
anderer familiärer und sozialer Bindungen — um einen ange
messenen Zeitraum.

(3) Den Betreffenden können für die Dauer der Frist für die
freiwillige Ausreise bestimmte Verpflichtungen zur Vermeidung
einer Fluchtgefahr auferlegt werden, wie eine regelmäßige Mel
depflicht bei den Behörden, die Hinterlegung einer angemesse
nen finanziellen Sicherheit, das Einreichen von Papieren oder die
Verpflichtung, sich an einem bestimmten Ort aufzuhalten.
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(4) Besteht Fluchtgefahr oder ist der Antrag auf einen Auf
enthaltstitel als offensichtlich unbegründet oder missbräuchlich
abgelehnt worden oder stellt die betreffende Person eine Gefahr
für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit oder die
nationale Sicherheit dar, so können die Mitgliedstaaten davon
absehen, eine Frist für die freiwillige Ausreise zu gewähren, oder
sie können eine Ausreisefrist von weniger als sieben Tagen ein
räumen.

Artikel 8

Abschiebung

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen alle erforderlichen Maßnah
men zur Vollstreckung der Rückkehrentscheidung, wenn nach
Artikel 7 Absatz 4 keine Frist für die freiwillige Ausreise ein
geräumt wurde oder wenn die betreffende Person ihrer Rück
kehrverpflichtung nicht innerhalb der nach Artikel 7 eingeräum
ten Frist für die freiwillige Ausreise nachgekommen ist.

(2) Hat ein Mitgliedstaat eine Frist für die freiwillige Ausreise
gemäß Artikel 7 eingeräumt, so kann die Rückkehrentscheidung
erst nach Ablauf dieser Frist vollstreckt werden, es sei denn,
innerhalb dieser Frist entsteht eine der Gefahren im Sinne von
Artikel 7 Absatz 4.

(3) Die Mitgliedstaaten können eine getrennte behördliche
oder gerichtliche Entscheidung oder Maßnahme erlassen, mit
der die Abschiebung angeordnet wird.

(4) Machen die Mitgliedstaaten — als letztes Mittel — von
Zwangsmaßnahmen zur Durchführung der Abschiebung von
Widerstand leistenden Drittstaatsangehörigen Gebrauch, so müs
sen diese Maßnahmen verhältnismäßig sein und dürfen nicht
über die Grenzen des Vertretbaren hinausgehen. Sie müssen
nach dem einzelstaatlichen Recht im Einklang mit den Grund
rechten und unter gebührender Berücksichtigung der Menschen
würde und körperlichen Unversehrtheit des betreffenden Dritts
taatsangehörigen angewandt werden.

(5) Bei der Durchführung der Abschiebungen auf dem Luft
weg tragen die Mitgliedstaaten den Gemeinsamen Leitlinien für
Sicherheitsvorschriften bei gemeinsamen Rückführungen auf
dem Luftweg im Anhang zur Entscheidung 2004/573/EG Rech
nung.

(6) Die Mitgliedstaaten schaffen ein wirksames System für die
Überwachung von Rückführungen.

Artikel 9

Aufschub der Abschiebung

(1) Die Mitgliedstaaten schieben die Abschiebung auf,

a) wenn diese gegen den Grundsatz der Nichtzurückweisung
verstoßen würde oder

b) solange nach Artikel 13 Absatz 2 aufschiebende Wirkung
besteht.

(2) Die Mitgliedstaaten können die Abschiebung unter Be
rücksichtigung der besonderen Umstände des Einzelfalls um
einen angemessenen Zeitraum aufschieben. Die Mitgliedstaaten
berücksichtigen insbesondere

a) die körperliche oder psychische Verfassung der betreffenden
Drittstaatsangehörigen;

b) technische Gründe wie fehlende Beförderungskapazitäten
oder Scheitern der Abschiebung aufgrund von Unklarheit
über die Identität.

(3) Wird eine Abschiebung gemäß den Absätzen 1 und 2
aufgeschoben, so können dem betreffenden Drittstaatsangehöri
gen die in Artikel 7 Absatz 3 vorgesehenen Verpflichtungen
auferlegt werden.

Artikel 10

Rückkehr und Abschiebung unbegleiteter Minderjähriger

(1) Vor Ausstellung einer Rückkehrentscheidung für unbe
gleitete Minderjährige wird Unterstützung durch geeignete Stel
len, bei denen es sich nicht um die für die Vollstreckung von
Rückkehrentscheidungen zuständigen Behörden handelt, unter
gebührender Berücksichtigung des Wohles des Kindes gewährt.

(2) Vor Abschiebung von unbegleiteten Minderjährigen aus
dem Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates vergewissern sich die
Behörden dieses Mitgliedstaats, dass die Minderjährige einem
Mitglied ihrer Familie, einem offiziellen Vormund oder einer
geeigneten Aufnahmeeinrichtung im Rückkehrstaat übergeben
werden.

Artikel 11

Einreiseverbot

(1) Rückkehrentscheidungen gehen mit einem Einreiseverbot
einher,

a) falls keine Frist für eine freiwillige Ausreise eingeräumt
wurde oder

b) falls der Rückkehrverpflichtung nicht nachgekommen wurde.

In anderen Fällen kann eine Rückkehrentscheidung mit einem
Einreiseverbot einhergehen.

(2) Die Dauer des Einreiseverbots wird in Anbetracht der
jeweiligen Umstände des Einzelfalls festgesetzt und überschreitet
grundsätzlich nicht fünf Jahre. Sie kann jedoch fünf Jahre über
schreiten, wenn der Drittstaatsangehörige eine schwerwiegende
Gefahr für die öffentliche Ordnung, die öffentliche Sicherheit
oder die nationale Sicherheit darstellt.

(3) Die Mitgliedstaaten prüfen die Aufhebung oder Ausset
zung eines Einreiseverbots, wenn Drittstaatsangehörige, gegen
die ein Einreiseverbot nach Absatz 1 Unterabsatz 2 verhängt
wurde, nachweisen können, dass sie das Hoheitsgebiet eines
Mitgliedstaats unter uneingeschränkter Einhaltung einer Rück
kehrentscheidung verlassen haben.
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Gegen Opfer des Menschenhandels, denen nach Maßgabe der
Richtlinie 2004/81/EG des Rates vom 29. April 2004 über die
Erteilung von Aufenthaltstiteln für Drittstaatsangehörige, die
Opfer des Menschenhandels sind oder denen Beihilfe zur illega
len Einwanderung geleistet wurde und die mit den zuständigen
Behörden kooperieren (1) ein Aufenthaltstitel erteilt wurde, wird
unbeschadet des Absatzes 1 Unterabsatz 1 Buchstabe b kein
Einreiseverbot verhängt, sofern die betreffenden Drittstaatsange
hörigen keine Gefahr für die öffentliche Ordnung, die öffent
liche Sicherheit oder die nationale Sicherheit darstellen.

Die Mitgliedstaaten können in Einzelfällen aus humanitären
Gründen von der Verhängung eines Einreiseverbots absehen
oder ein Einreiseverbot aufheben oder aussetzen.

Die Mitgliedstaaten können in Einzelfällen oder bestimmten
Kategorien von Fällen ein Einreiseverbot aus sonstigen Gründen
aufheben oder aussetzen.

(4) Erwägt ein Mitgliedstaat, einen Aufenthaltstitel oder eine
sonstige Aufenthaltsberechtigung für Drittstaatsangehörige aus
zustellen, gegen die ein Einreiseverbot eines anderen Mitglied
staats besteht, so konsultiert er zunächst den Mitgliedstaat, der
das Einreiseverbot verhängt hat, und berücksichtigt dessen Inte
ressen gemäß Artikel 25 des Schengener Durchführungsüber
einkommens (2).

(5) Die Absätze 1 bis 4 berühren nicht das Recht, in den
Mitgliedstaaten um internationalen Schutz nach Artikel 2 Buch
stabe a der Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April
2004 über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status
von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge
oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benö
tigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes (3)
nachzusuchen.

KAPITEL III

VERFAHRENSGARANTIEN

Artikel 12

Form

(1) Rückkehrentscheidungen sowie — gegebenenfalls — Ent
scheidungen über ein Einreiseverbot oder eine Abschiebung er
gehen schriftlich und enthalten eine sachliche und rechtliche
Begründung sowie Informationen über mögliche Rechtsbehelfe.

Die Information über die Gründe kann begrenzt werden, wenn
nach einzelstaatlichem Recht eine Einschränkung des Rechts auf
Information vorgesehen ist, insbesondere um die nationale Si
cherheit, die Landesverteidigung, die öffentliche Sicherheit oder
die Verhütung, Ermittlung, Feststellung und Verfolgung von
Straftaten zu gewährleisten.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen den betreffenden Drittstaatsan
gehörigen auf Wunsch eine schriftliche oder mündliche Über
setzung der wichtigsten Elemente einer Entscheidung in Bezug
auf die Rückkehr nach Absatz 1 einschließlich von Informatio
nen über mögliche Rechtsbehelfe in einer Sprache zur Verfü

gung, die die Drittstaatsangehörigen verstehen oder bei der ver
nünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie sie
verstehen.

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, Absatz 2 nicht
auf Drittstaatsangehörige anzuwenden, die illegal in das Hoheits
gebiet eines Mitgliedstaats eingereist sind und die in der Folge
nicht die Genehmigung oder das Recht erhalten haben, sich
weiterhin dort aufzuhalten.

In solchen Fällen ergehen Entscheidungen in Bezug auf die
Rückkehr nach Absatz 1 anhand des in den einzelstaatlichen
Rechtsvorschriften vorgesehenen Standardformulars.

Die Mitgliedstaaten halten allgemeine Informationsblätter mit
Erläuterungen zu den Hauptelementen des Standardformulars
in mindestens fünf der Sprachen bereit, die von den illegal in
den betreffenden Mitgliedstaat eingereisten Migranten am häu
figsten verwendet oder verstanden werden.

Artikel 13

Rechtsbehelfe

(1) Die betreffenden Drittstaatsangehörigen haben das Recht,
bei einer zuständigen Justiz- oder Verwaltungsbehörde oder ei
nem zuständigen Gremium, dessen Mitglieder unparteiisch sind
und deren Unabhängigkeit garantiert wird, einen wirksamen
Rechtsbehelf gegen Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr
nach Artikel 12 Absatz 1 einzulegen oder die Überprüfung
solcher Entscheidungen zu beantragen.

(2) Die in Absatz 1 genannte Behörde oder dieses Gremium
ist befugt, Entscheidungen in Bezug auf die Rückkehr nach
Artikel 12 Absatz 1 zu überprüfen, und hat auch die Möglich
keit, ihre Vollstreckung einstweilig auszusetzen, sofern eine
einstweilige Aussetzung nicht bereits im Rahmen der einzel
staatlichen Rechtsvorschriften anwendbar ist.

(3) Die betreffenden Drittstaatsangehörigen können rechtli
che Beratung, rechtliche Vertretung und — wenn nötig —

Sprachbeistand in Anspruch nehmen.

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass auf Antrag die
erforderliche Rechtsberatung und/oder -vertretung gemäß ein
schlägigen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften oder Bestimmun
gen zur Prozesskostenhilfe kostenlos gewährt wird, und sie
können vorsehen, dass kostenlose Rechtsberatung und/oder -
vertretung nach Maßgabe der Bestimmungen nach Artikel 15
Absätze 3 bis 6 der Richtlinie 2005/85/EG bereitgestellt wird.

Artikel 14

Garantien bis zur Rückkehr

(1) Die Mitgliedstaaten stellen außer in Fällen nach Artikel 16
und 17 sicher, dass innerhalb der nach Artikel 7 für die frei
willige Ausreise gewährten Frist und der Fristen, während derer
die Vollstreckung einer Abschiebung nach Artikel 9 aufgescho
ben ist, die folgenden Grundsätze in Bezug auf Drittstaatsange
hörige soweit wie möglich beachtet werden:
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a) Aufrechterhaltung der Familieneinheit mit den in demselben
Hoheitsgebiet aufhältigen Familienangehörigen;

b) Gewährung medizinischer Notfallversorgung und unbedingt
erforderlicher Behandlung von Krankheiten;

c) Gewährleistung des Zugangs zum Grundbildungssystem für
Minderjährige je nach Länge ihres Aufenthalts;

d) Berücksichtigung der spezifischen Bedürfnisse schutzbedürf
tiger Personen.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen den in Absatz 1 genannten
Personen eine schriftliche Bestätigung gemäß den innerstaatli
chen Rechtsvorschriften zur Verfügung, der zufolge die Frist für
die freiwillige Ausreise gemäß Artikel 7 Absatz 2 verlängert
worden ist oder die Rückkehrentscheidung vorläufig nicht voll
streckt wird.

KAPITEL IV

INHAFTNAHME FÜR DIE ZWECKE DER ABSCHIEBUNG

Artikel 15

Inhaftnahme

(1) Sofern in dem konkreten Fall keine anderen ausreichen
den, jedoch weniger intensiven Zwangsmaßnahmen wirksam
angewandt werden können, dürfen die Mitgliedstaaten Dritts
taatsangehörige, gegen die ein Rückkehrverfahren anhängig ist,
nur in Haft nehmen, um deren Rückkehr vorzubereiten
und/oder die Abschiebung durchzuführen, und zwar insbeson
dere dann, wenn

a) Fluchtgefahr besteht oder

b) die betreffenden Drittstaatsangehörigen die Vorbereitung der
Rückkehr oder das Abschiebungsverfahren umgehen oder
behindern.

Die Haftdauer hat so kurz wie möglich zu sein und sich nur auf
die Dauer der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken,
solange diese mit der gebotenen Sorgfalt durchgeführt werden.

(2) Die Inhaftnahme wird von einer Verwaltungs- oder Justiz
behörde angeordnet.

Die Inhaftnahme wird schriftlich unter Angabe der sachlichen
und rechtlichen Gründe angeordnet.

Wurde die Inhaftnahme von einer Verwaltungsbehörde ange
ordnet, so gilt Folgendes:

a) entweder lässt der betreffende Mitgliedstaat die Rechtmäßig
keit der Inhaftnahme so schnell wie möglich nach Haftbe
ginn innerhalb kurzer Frist gerichtlich überprüfen,

b) oder der Mitgliedstaat räumt den betreffenden Drittstaatsan
gehörigen das Recht ein zu beantragen, dass die Rechtmä
ßigkeit der Inhaftnahme innerhalb kurzer Frist gerichtlich
überprüft wird, wobei so schnell wie möglich nach Beginn
des betreffenden Verfahrens eine Entscheidung zu ergehen

hat. In einem solchen Fall unterrichtet der Mitgliedstaat die
betreffenden Drittstaatsangehörigen unverzüglich über die
Möglichkeit, einen solchen Antrag zu stellen.

Ist die Inhaftnahme nicht rechtmäßig, so werden die betreffen
den Drittstaatsangehörigen unverzüglich freigelassen.

(3) Die Inhaftnahme wird in jedem Fall — entweder auf An
trag der betreffenden Drittstaatsangehörigen oder von Amts we
gen — in gebührenden Zeitabständen überprüft. Bei längerer
Haftdauer müssen die Überprüfungen der Aufsicht einer Justiz
behörde unterliegen.

(4) Stellt sich heraus, dass aus rechtlichen oder anderweitigen
Erwägungen keine hinreichende Aussicht auf Abschiebung mehr
besteht oder dass die Bedingungen gemäß Absatz 1 nicht mehr
gegeben sind, so ist die Haft nicht länger gerechtfertigt und die
betreffende Person unverzüglich freizulassen.

(5) Die Haft wird so lange aufrechterhalten, wie die in Absatz
1 dargelegten Umstände gegeben sind und wie dies erforderlich
ist, um den erfolgreichen Vollzug der Abschiebung zu gewähr
leisten. Jeder Mitgliedstaat legt eine Höchsthaftdauer fest, die
sechs Monate nicht überschreiten darf.

(6) Die Mitgliedstaaten dürfen den in Absatz 5 genannten
Zeitraum nicht verlängern; lediglich in den Fällen, in denen
die Abschiebungsmaßnahme trotz ihrer angemessenen Bemü
hungen aufgrund der nachstehend genannten Faktoren wahr
scheinlich länger dauern wird, dürfen sie diesen Zeitraum im
Einklang mit dem einzelstaatlichen Recht um höchstens zwölf
Monate verlängern:

a) mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens der betroffenen
Drittstaatsangehörigen oder

b) Verzögerungen bei der Übermittlung der erforderlichen Un
terlagen durch Drittstaaten.

Artikel 16

Haftbedingungen

(1) Die Inhaftierung erfolgt grundsätzlich in speziellen Haft
einrichtungen. Sind in einem Mitgliedstaat solche speziellen
Hafteinrichtungen nicht vorhanden und muss die Unterbringung
in gewöhnlichen Haftanstalten erfolgen, so werden in Haft ge
nommene Drittstaatsangehörige gesondert von den gewöhnli
chen Strafgefangenen untergebracht.

(2) In Haft genommenen Drittstaatsangehörigen wird auf
Wunsch gestattet, zu gegebener Zeit mit Rechtsvertretern, Fami
lienangehörigen und den zuständigen Konsularbehörden Kon
takt aufzunehmen.

(3) Besondere Aufmerksamkeit gilt der Situation schutzbe
dürftiger Personen. Medizinische Notfallversorgung und die un
bedingt erforderliche Behandlung von Krankheiten wird ge
währt.
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(4) Einschlägig tätigen zuständigen nationalen und internatio
nalen Organisationen sowie nicht-staatlichen Organisationen
wird ermöglicht, in Absatz 1 genannte Hafteinrichtungen zu
besuchen, soweit diese Einrichtungen für die Inhaftnahme von
Drittstaatsangehörigen gemäß diesem Kapitel genutzt werden.
Solche Besuche können von einer Genehmigung abhängig ge
macht werden.

(5) In Haft genommene Drittstaatsangehörige müssen syste
matisch Informationen erhalten, in denen die in der Einrichtung
geltenden Regeln erläutert und ihre Rechte und Pflichten darge
legt werden. Diese Information schließt eine Unterrichtung über
ihren nach einzelstaatlichem Recht geltenden Anspruch auf
Kontaktaufnahme mit den in Absatz 4 genannten Organisatio
nen und Stellen ein.

Artikel 17

Inhaftnahme von Minderjährigen und Familien

(1) Bei unbegleiteten Minderjährigen und Familien mit Min
derjährigen wird Haft nur im äußersten Falle und für die kürz
estmögliche angemessene Dauer eingesetzt.

(2) Bis zur Abschiebung in Haft genommene Familien müs
sen eine gesonderte Unterbringung erhalten, die ein angemesse
nes Maß an Privatsphäre gewährleistet.

(3) In Haft genommene Minderjährige müssen die Gelegen
heit zu Freizeitbeschäftigungen einschließlich altersgerechter
Spiel- und Erholungsmöglichkeiten und, je nach Dauer ihres
Aufenthalts, Zugang zur Bildung erhalten.

(4) Unbegleitete Minderjährige müssen so weit wie möglich
in Einrichtungen untergebracht werden, die personell und mate
riell zur Berücksichtigung ihrer altersgemäßen Bedürfnisse in der
Lage sind.

(5) Dem Wohl des Kindes ist im Zusammenhang mit der
Abschiebehaft bei Minderjährigen Vorrang einzuräumen.

Artikel 18

Notlagen

(1) Führt eine außergewöhnlich große Zahl von Drittstaatsan
gehörigen, deren Rückkehr sicherzustellen ist, zu einer unvor
hersehbaren Überlastung der Kapazitäten der Hafteinrichtungen
eines Mitgliedstaats oder seines Verwaltungs- oder Justizperso
nals, so kann der betreffende Mitgliedstaat, solange diese außer
gewöhnliche Situation anhält, die für die gerichtliche Überprü
fung festgelegten Fristen über die in Artikel 15 Absatz 2 Unter
absatz 3 genannten Fristen hinaus verlängern und dringliche
Maßnahmen in Bezug auf die Haftbedingungen ergreifen, die
von den Haftbedingungen nach den Artikeln 16 Absatz 1
und 17 Absatz 2 abweichen.

(2) Ein Mitgliedstaat, der auf diese außergewöhnlichen Maß
nahmen zurückgreift, setzt die Kommission davon in Kenntnis.
Er unterrichtet die Kommission ebenfalls, sobald die Gründe für
die Anwendung dieser außergewöhnlichen Maßnahmen nicht
mehr vorliegen.

(3) Dieser Artikel ist nicht so auszulegen, als gestatte er den
Mitgliedstaaten eine Abweichung von ihrer allgemeinen Ver
pflichtung, alle geeigneten — sowohl allgemeinen als auch be
sonderen — Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten,
dass sie ihren aus dieser Richtlinie hervorgehenden Verpflichtun
gen nachkommen.

KAPITEL V

SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 19

Berichterstattung

Die Kommission erstattet dem Europäischen Parlament und
dem Rat alle drei Jahre Bericht über die Anwendung dieser
Richtlinie in den Mitgliedstaaten und schlägt gegebenenfalls Än
derungen vor.

Erstmals erstattet sie bis spätestens zum 24. Dezember 2013
Bericht und legt dabei den Schwerpunkt auf die Anwendung
von Artikel 11, Artikel 13 Absatz 4 und Artikel 15 in den
Mitgliedstaaten. In Bezug auf Artikel 13 Absatz 4 untersucht
die Kommission insbesondere, welcher zusätzliche finanzielle
und administrative Aufwand den Mitgliedstaaten entsteht.

Artikel 20

Umsetzung

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften in Kraft, um dieser Richtlinie bis spä
testens zum 24. Dezember 2010 nachzukommen. In Bezug auf
Artikel 13 Absatz 4 erlassen die Mitgliedstaaten die erforder
lichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtli
nie bis spätestens zum 24. Dezember 2011 nachzukommen. Sie
teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vor
schriften mit.

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den
Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen
Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten
regeln die Einzelheiten der Bezugnahme.

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut
der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie
auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 21

Beziehung zum Übereinkommen von Schengen

Diese Richtlinie ersetzt die Artikel 23 und 24 des Schengener
Durchführungsübereinkommens

Artikel 22

Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentli
chung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.
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Artikel 23

Adressaten

Diese Richtlinie ist gemäß dem Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft an die Mitgliedstaaten
gerichtet.

Geschehen zu Straßburg am 16. Dezember 2008.

Im Namen des Europäischen Parlaments

Der Präsident

H.-G. PÖTTERING

Im Namen des Rates

Der Präsident

B. LE MAIRE
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